Mannheim-Sandhofen
Gustav-Wiederkehr-Schule
Kriegerstr 28

68307 Mannheim-Sandhofen

Tel. Anmeldung beim Stadtjugendring Mannheim e V Forum der Jugend Neckarpromenade 46

68167 Mannheim Tel.0621/33856-0

Weitere Auskunft und Antragsvordrucke erhalten Sie bei

a) den Kostenstellen der Oberschulämter
Stuttgart, Breitscheidstr. 42, 70176 Stuttgart, Tel. 0711/6670-282

Karlsruhe, Hebelstr 2, 76133 Karlsruhe, Tel 0721/926-4244

Freiburg, Eisenbahnstr 68, 79098 Freihurg, Tel. 0761/2825-164 

Tübingen, Keplerstr. 2, 72074 Tübingen, Tel. 07071/200-2167

b) den Regierungspräsidien, Referat 24
Stuttgart, Ruppmannstr 21, 70565 Stuttgart, Tel. 0711/904-2756

Karlsruhe, Schloßplatz 1-3, 76131 Karlsruhe, Tel. 0721/926-3524

Freiburg, Gartenstr 25-27, 79098 Freiburg, Tel. 0761/208-1703

Tübingen, Konrad-Adenauer-Str. 20, 72072 Tübingen, Tel. 07071/757-3288

Ministerium für Kultus Jugend und Sport Baden-Württemberg
Postfach 10 34 42, 70029 Stuttgart

Aktenzeichen VI/4 6973.0/41
Stand September 1997

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT
BADEN-WÜRTTEMBERG
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Merkblatt

Für die Förderung von Studienfahrten von Schulklassen, Jugen- und Studentengruppen
zu Gedenkstätten nationalsozialistischen Unrechts

*

Das Land fördert seit 1989 Studienfahrten zu Gedenkstätten nationalsozialistischen Unrechts. Die Mittel sind im Landesjugendplan ausgebracht und für Schulklassen, Jugend- und Studentengruppen bestimmt.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport bittet alle Schulen/Träger zu prüfen, ob entsprechende Projekte durchgeführt werden können.

Bei der Bereitstellung von Zuschüssen wird entsprechend Nr. 18 der Richtlinien zum Landesjugendplan verfahren (Verwaltungsvorschrift vom 18.05.1993, veröffentlicht im Amtsblatt Kultus und Unterricht, S. 362).

Nachfolgend werden die Förderbestimmungen kurz erläutert.

1. Zuwendungsempfänger:

Zuwendungsempfänger können sein:

· Schulklassen ab Klassenstufe 8,

· Träger der außerschulischen Jugendbildung für Studienfahrten deren Telnehmer mindestens 14 Jahre 
und noch nicht 27 Jahre alt sind.

· Studentengruppen

2. Welche Gedenkstätten können besucht werden:

Regelmäßig wird eine Gedenkstätte besucht werden: sie sollte nicht zu weit entfernt liegen, über eine gewisse organisatorische Grundausstattung verfügen, insbesondere Räume für Vorträge, Filme u.a. besitzen, ein eigenes pädagogisches Konzept aufweisen, über eigenes Dokumentationsmaterial verfügen und von der jeweiligen Sitzgemeinde unterstützt werden.

Danach sollten vorrangig folgende Einrichtungen besucht werden


-
Natzweiler/Struthof

· Dachau,
· Fossenbürg,

· Oberer Kuhberg, Ulm
· Brettheim (möglichst unter Einbeziehung der Synagoge Michelbach a.d. Lücke)
· Mannheim-Sandhofen
Fahrten zu anderen, insbesondere weiter entfernt gelegenen Gedenkstätten könnnen bei Vorliegen besonderer Gründe bezuschußt werdenn. Als "besonderer Grund" in diesem Sinne gilt es auch, wenn sich die Schulklasse/Jugend- oder Studentengruppe ohnehin schon in der Nähe der entfernt gelegenen Gedenkstätte aufhälo (Beispiel: Besuch der Gedenkstätte Theresienstadt/Tschechische Republik in Verbindung mit einer Studienfahrt nach Prag). Für Studienfahrten nach Auschwitz oder in andere polnische Gedenkstätten bestehen Fördermöglichkeiten durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk.

3. Vorbereitung:

Eine gründliche Vor- und Nachbereitung wird erwartet; sie sollte insbesondere auch die verfügbaren Materialien der zu besuchenden Gedenkstätte einbeziehen.

Auf die Angebote zur Lehrerfortbildung, die von der Landeszentrale für politische Bildung, den Oberschulämtern und dem Landesinstitut für Erziehung und Unterricht angeboten werden, wird hingewiesen.

4. Durchführung der Studienfahrt:

Die Studienfahrt wird in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte geplant und durchgeführt, vgl. die Adressen im Anhang. Der Besuch der Gedenkstätte wird in der Regel einen Rundgang, einen Vortrag, die Vorführung von Dokumentationsmaterialien (Film o.ä.) sowie, falls vorhanden, eines Museums enthalten. Die Gewinnung von Zeitzeugen sollte versucht werden.

	Anschriften der Gedenkstätten (Kontaktstellen)

	

	Natzweiler-Struthof

Responsable du Camp du Struthof

F-67130 Natzwiller

Tel (0033) 88 97 04 49
	oder
	Direction Interdépartementale des A.C.V.G. de Strasbourg

Rue de l’Ancien Hôpital Militaire

Cite Administrative
F-67084 Strasbourg Cedex
Tel (0033) 88 76 76 76

	
	
	

	Dachau

Verwaltung der KZ-Gedenkstätte

Alte Römer Str. 75

85221 Dachau

Tel. 08131-1741/72
	oder
	Josef-Effner-Gymnasiurn Erich-Ollenhauer-Str 12

85221 Dachau

Tel. 08131-13618

(nur für Schulführungen, nicht für andere Anfragen)

	
	
	

	Flossenbürg

Gemeindeverwaltung Fiossenbürg

92696 Flossenbürg

Tel. 09603-1081
	
	

	
	
	

	Oberer Kuhberg/Ulm

KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg

Postfach 20 66

89010 Ulm

Tel. 0731-21312
	
	

	
	
	

	Brettheim

Bürgermeisteramt

Rot am See

Geschäftsstelle Brettheim

Ortsvorsteher Friedrich Braun

74585 Rot am See-Brettheim

Tel. 07958-366
	und
	Michelbach a.d. Lücke

Herrn

Ortsvortsteher Karl Müller

74599 Wallhausen

Tel. 07955-2239(2155)


Die Studienfahrt sollte möglichst einen ergänzenden Programmpunkt enthalten, der sich mit den Folgen und Aufarbeitung der Vergangenheit befaßt, wie beispielsweise Wiederaufbau, internationale Begegnung, demokratische Errungenschaften. So könnte sich etwa an einen Besuch in Natzweiler der Besuch des Europarats in Straßburg anschließen.

Die Gruppe sollte nicht weniger als 15 und nicht mehr als 60 Personen umfassen. Auf durchschnittlich je 15 Teilnehmer soll ein Jugendleiter, Lehrer oder sonstiger Betreuer teilnehmen.

5. Dauer der Studienfahrt:

Die Studienfahrt sollte in der Regel eintägig sein. Sie kann allerdings Teil einer mehrtägigen Veranstaltung, etwa eines Schullandheimaufenthalts sein.

6. Zuschuß:

Der Zuschuß wird nach Maßgabe der vorhandenen Mittel im Wege der Projektförderung in Form der Anteilsfinanzierung bewilligt.

Er beträgt bei eintägigen Studienfahrten derzeit 25 v.H. der als notwendig anerkannten Fahrtkosten zwischen dem Wohnort und der Gedenkstätte.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen (vgl. Ziff. 5) wird der Zuschuß nach dem Anteil berechnet, den der Tag des Besuchs der Gedenkstätte am Gesamtprogramm hat. Bei Fahrten anläßlich von Schullandheimaufenthalten wird der Zuschuß anhand der Fahrtkosten berechnet, die aus Anlaß des Besuchs der Gedenkstätte entstehen (regelmäßig Schullandheim - Gedenkstätte und zurück). Entsprechendes gilt für den Besuch von weiter entfernt gelegenen Gedenkstätten von einem dritten Ort (vgl. Ziff. 2 Abs. 3) aus.

Beispiel: Für einen Besuch der Gedenkstätte Theresienstadt/Tschechische Republik von Prag aus werden nur die Fahrtkosten zugrundegelegt, die zwischen Prag und Theresienstadt entstehen.

Eine Bezuschussung der Studienfahrt aus einem anderen Förderprogramm (z.B. bei Jugendgruppen nach Nr. 14.1 der Richtlinien zum Landesjugendplan oder bei internationalen Schülerbegegnungen nach Nr. 17 der Richtlinien zum Landesjugendplan) schließt eine Bezuschussung als Gedenkstättenfahrt aus.

7. Antragsverfahren:

Der Zuschuß wird auf schriftlichen Antrag gewährt; es gelten die Vordrucke Nr. A 8.2 und V 8.2 für außerschulische Gruppen sowie A 9.2 und V 9.2 für schulische Gruppen sowie Teilnehmerliste L 2.


Die Anträge sollen bis spätestens 6 Wochen vor Durchführung der Studienfahrt vorliegen (möglichst bis zum 1. April des Jahres, in dem die Fahrt stattfinden soll). Im übrigen gilt für außerschulische Gruppen Nr. 6.5 der Richtlinien zum Landesjugendplan.

Falls der Antrag nicht vom für die Durchführung der Fahrt Verantwortlichen unterschrieben ist, ist der Verantwortliche zusätzlich im Unterschriftenfeld zu benennen.

8. Zuständigkeit:

Zuständig sind die Oberschulämter für alle schulischen Anträge; im übrigen sind es die Regierungspräsidien nach Maßgabe von Nr. 7.1 der Richtlinien zum Landesjugendplan (Adressen und Telefonnummern siehe letzte Seite).

Die Antragsvordrucke sind dort erhältlich

9. Reisekosten der Lehrer:
Reisekosten für die teilnehmenden Begleitlehrer werden nach der Verwaltungsvorschrift für die Durchführung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen vom 19.10.1995 {K.u.U. S. 554) errechnet und mit dem Zuschuß für die schulische Gruppe ausbezahlt.








_1049993189.bin

